
 

Allgemeine Fondsbestimmungen 
 
zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anteilsinhabern und der CPB 
Kapitalanlage GmbH (nachstehend "Kapitalanlagegesellschaft" genannt) für die von der 
Kapitalanlagegesellschaft verwalteten Kapitalanlagefonds, die nur in Verbindung mit den für 
den jeweiligen Kapitalanlagefonds aufgestellten besonderen Fondsbestimmungen gelten: 
 
§ 1 Grundlagen 
Die Kapitalanlagegesellschaft unterliegt den Vorschriften des österreichischen 
Investmentfondsgesetzes 1993 in der jeweils geltenden Fassung. 
 
§ 2 Miteigentumsanteile 
1. Das Miteigentum an den zum Fonds gehörigen Vermögenswerten ist je 

Anteilsscheingattung (Ausschüttungs- bzw. Thesaurierungsanteilsscheine) in gleiche 
Miteigentumsanteile zerlegt. Die Anzahl der Miteigentumsanteile ist nicht begrenzt. 

2. Die Miteigentumsanteile werden durch Anteilsscheine (Zertifikate) mit Wertpapiercharakter 
über einen oder mehrere Anteile verkörpert. Nach Maßgabe der besonderen 
Fondsbestimmungen können die Anteilsscheine in mehreren Anteilsscheingattungen 
(Ausschüttungs- und/oder Thesaurierungsanteilsscheine) ausgegeben werden. Die 
Anteilsscheine werden in Sammelurkunden (§ 24 Depotgesetz, BGBl. Nr. 424/1969 in der 
jeweils geltenden Fassung) dargestellt. 

3. Jeder Erwerber eines Anteilsscheines erwirbt in Höhe der darin verbrieften 
Miteigentumsanteile Miteigentum an sämtlichen Vermögenswerten des Fonds. Jeder 
Erwerber eines Anteiles an einer Sammelurkunde erwirbt in der Höhe seines Anteiles an 
den in der Sammelurkunde verbrieften Miteigentumsanteilen Miteigentum an sämtlichen 
Vermögenswerten des Fonds. 

4. Die Kapitalanlagegesellschaft darf mit Zustimmung ihres Aufsichtsrates die 
Miteigentumsanteile teilen (splitten) und zusätzliche Anteilsscheine an die Anteilsinhaber 
ausgeben oder die alten Anteilsscheine in neue umtauschen, wenn sie zufolge der Höhe 
des errechneten Anteilwertes (§ 6) eine Teilung der Miteigentumsanteile als im Interesse 
der Miteigentümer gelegen erachtet. 

 
§ 3 Anteilsscheine und Sammelurkunden 
1. Die Anteilsscheine lauten auf den Inhaber. 
2. Die Sammelurkunden tragen die handschriftlichen Unterschriften zweier Geschäftsleiter der 

Kapitalanlagegesellschaft. 
 
§ 4 Verwaltung des Fonds 
1. Die Kapitalanlagegesellschaft ist berechtigt, über die Vermögenswerte des Fonds zu 

verfügen und die Rechte aus diesen Vermögenswerten auszuüben. Sie handelt hierbei im 
eigenen Namen für Rechnung der Anteilsinhaber. Sie hat hierbei die Interessen der 
Anteilsinhaber zu wahren, die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften 
Geschäftsleiters im Sinne des § 84 Abs. 1 AktG. anzuwenden und die Bestimmungen des 
österreichischen Investmentfondsgesetzes sowie die allgemeinen und besonderen 
Fondsbestimmungen einzuhalten. Die Kapitalanlagegesellschaft kann sich bei der 
Verwaltung des Kapitalanlagefonds Dritter bedienen und diesen auch das Recht 
überlassen, im Namen der Kapitalanlagegesellschaft oder im eigenen Namen für Rechnung 
der Anteilsinhaber über die Vermögenswerte zu verfügen. 

2. Die Kapitalanlagegesellschaft darf für Rechnung eines Kapitalanlagefonds weder 
Gelddarlehen gewähren noch Verpflichtungen aus einem Bürgschafts- oder einem 
Garantievertrag eingehen. 

3. Vermögenswerte des Kapitalanlagefonds dürfen außer in den laut den besonderen 
Fondsbestimmungen  vorgesehenen Fällen nicht verpfändet oder sonst belastet, zur 
Sicherung übereignet oder abgetreten werden. 

4. Die Kapitalanlagegesellschaft darf für Rechnung eines Kapitalanlagefonds keine 
Wertpapiere verkaufen, die im Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses nicht zum 
Fondsvermögen gehören. 

 



 

§ 5 Depotbank 
Die im Sinne des § 23 Investmentfondsgesetz bestellte Depotbank führt die Depots und Konten 
des Fonds und übt alle übrigen ihr im Investmentfondsgesetz sowie in den allgemeinen und 
besonderen Fondsbestimmungen übertragenen Funktionen aus. 
 
§ 6 Ausgabepreis und Anteilswert 
1. Die Depotbank hat den Wert eines Anteiles (Anteilwert) für jede Anteilsscheingattung 

jedesmal dann zu errechnen und den Ausgabepreis und Rücknahmepreis (§ 7) zu 
veröffentlichen, wenn eine Ausgabe oder eine Rücknahme der Anteile stattfindet, 
mindestens aber zweimal im Monat. Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des 
Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der 
Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte, der 
zu ihm gehörigen Wertpapiere und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds 
gehörenden Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte, abzüglich 
Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Bei der Ermittlung der Kurswerte werden 
die letztbekannten Börsekurse bzw. Preisfeststellungen zugrundegelegt, wobei die Kurse 
des jeweiligen Börsevortages herangezogen werden. 

2. Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilwert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil 
zur Deckung der Ausgabekosten der Gesellschaft. Der sich ergebende Preis wird 
aufgerundet. Die Höhe dieses Aufschlages bzw. der Rundung ist in den besonderen 
Fondsbestimmungen angeführt. 

3. Der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis werden für jede Anteilsscheingattung in der 
"Investmentfondsbeilage zum Amtlichen Kursblatt der Wiener Börse" verlautbart. 

 
§ 7 Rücknahme 
1. Auf Verlangen eines Anteilsinhabers ist diesem sein Anteil an dem Fonds zum jeweiligen 

Rücknahmepreis auszuzahlen, und zwar gegebenenfalls gegen Rückgabe des 
Anteilsscheines, der noch nicht fälligen Erträgnisscheine und des Erneuerungscheines. 

2. Der Rücknahmepreis ergibt sich aus dem Wert eines Anteiles, abzüglich eines Abschlages 
und/oder einer Abrundung, soweit dies in den „Besonderen Fondsbestimmungen“ angeführt 
ist. Die Auszahlung des Rücknahmepreises sowie die Errechnung und Veröffentlichung des 
Rücknahmepreises gem. § 6 kann unter gleichzeitiger Mitteilung an die Finanzmarktaufsicht 
vorübergehend unterbleiben und vom Verkauf von Vermögenswerten des 
Kapitalanlagefonds sowie vom Eingang des Verwertungserlöses abhängig gemacht 
werden, wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen, die dies unter Berücksichtigung 
berechtigter Interessen der Anteilinhaber erforderlich erscheinen lassen. Dies ist 
insbesondere dann der Fall, wenn der Fonds 5% oder mehr seines Fondsvermögens in 
Vermögenswerte investiert hat, deren Bewertungskurse aufgrund der politischen oder 
wirtschaftlichen Situationen ganz offensichtlich und nicht nur im Einzelfall nicht den 
tatsächlichen Werten entsprechen. 

 
§ 8 Rechnungslegung 
1. Innerhalb von 4 Monaten nach Ablauf des Rechnungsjahres des Kapitalanlagefonds 

veröffentlicht die Kapitalanlagegesellschaft einen gemäß § 12 Investmentfondsgesetz 
erstellten Rechenschaftsbericht. 

2. Innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der ersten sechs Monate des Rechnungsjahres 
eines Kapitalanlagefonds veröffentlicht die Kapitalanlagegesellschaft einen gemäß § 12 
Investmentfondsgesetz erstellten Halbjahresbericht. 

3. Der Rechenschaftsbericht und der Halbjahresbericht werden in der 
Kapitalanlagegesellschaft und in der Depotbank zur Einsicht aufgelegt. 

 
§ 9 Behebungszeit für Erträgnisanteile 
Wird der Anspruch auf Herausgabe der Erträgnisanteile nicht binnen fünf Jahren von den 
Anteilsinhabern geltend gemacht, so gilt dies als Verzicht der Anteilsinhaber; solche 
Erträgnisanteile sind als Erträgnisse des Fonds zu behandeln. 
 



 

§ 10 Veröffentlichung 
Auf alle die Anteilsscheine betreffenden Veröffentlichungen - ausgenommen die Verlautbarung 
der gemäß § 6 ermittelten Werte - findet § 10 KMG Anwendung. Die Veröffentlichung erfolgt 
entweder durch vollständigen Abdruck im Amtsblatt zur Wiener Zeitung oder, indem Exemplare 
dieser Veröffentlichung am Sitz der Kapitalanlagegesellschaft und der Zahlstellen in 
ausreichender Zahl und kostenlos zur Verfügung gestellt werden, und das Erscheinungsdatum 
und die Abholstellen im Amtsblatt zur Wiener Zeitung kundgemacht wurden. 
 
§ 11 Änderung der Fondsbestimmungen 
Die Kapitalanlagegesellschaft kann die Allgemeinen und die Besonderen Fondsbestimmungen 
mit Zustimmung des Aufsichtsrates und mit Billigung der Depotbank ändern. Die Änderung 
bedarf ferner der Bewilligung der Finanzmarktaufsicht. Die Änderung ist zu veröffentlichen. Sie 
tritt mit dem in der Veröffentlichung angegebenen Tag, frühestens aber 3 Monate nach der 
Veröffentlichung in Kraft. 
 
§ 12 Kündigung und Abwicklung 
1. Die Kapitalanlagegesellschaft kann die Verwaltung des Fonds nach Einholung der 

Bewilligung durch die Finanzmarktaufsicht unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
mindestens sechs Monaten bzw. sofern das Fondsvermögen 370 000 Euro unterschreitet, 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist durch öffentliche Bekanntmachung (§ 10) kündigen. 

2. Endet das Recht der Kapitalanlagegesellschaft zur Verwaltung dieses Fonds, so wird die 
Verwaltung oder Abwicklung nach den bezüglichen Bestimmungen des 
Investmentfondsgesetzes erfolgen. 

 
§ 12a Zusammenlegung oder Übertragung von Fondsvermögen 
Die Kapitalanlagegesellschaft kann das Fondsvermögen des Kapitalanlagefonds unter 
Einhaltung von § 3 Abs.2 bzw. § 14 Abs. 4 Investmentfondsgesetz mit Fondsvermögen anderer 
Kapitalanlagefonds zusammenlegen oder das Fondsvermögen des Kapitalanlagefonds auf 
Fondsvermögen anderer Kapitalanlagefonds übertragen bzw. Fondsvermögen anderer 
Kapitalanlagefonds in das Fondsvermögen des Kapitalanlagefonds übernehmen. 
 
 
Besondere Fondsbestimmungen 
 
für den Tury Energie/Rohstoffe Equity, Miteigentumsfonds in Wertpapieren (nachstehend 
Kapitalanlagefonds). 
 
§ 13 Depotbank 
Depotbank ist die Constantia Privatbank Aktiengesellschaft, Wien 
 
§ 14 Zahl- und Einreichstellen, Anteilsscheine 
1. Zahl- und Einreichstelle für die Anteilsscheine und Erträgnisscheine ist die Constantia 

Privatbank Aktiengesellschaft, Wien. 
2. Für den Kapitalanlagefonds werden sowohl Ausschüttungs- als auch 

Thesaurierungsanteilsscheine und zwar jeweils über einen  Anteil ausgegeben. Die 
Anteilsscheine werden in Sammelurkunden dargestellt. Effektive Stücke können daher nicht 
ausgefolgt werden. 

3. Soweit die Anteilsscheine in Sammelurkunden dargestellt werden, erfolgt die Gutschrift der 
Ausschüttungen bzw. der Auszahlungen gemäß § 26a durch die jeweils für den 
Anteilsinhaber depotführende Bank. 

 
§ 15 Wertpapiere  
Für den Fonds dürfen  im Sinne des § 20 Investmentfondsgesetz alle Arten von Wertpapieren  
erworben werden, sofern dadurch dem Grundsatz der Risikostreuung Rechnung getragen wird 
und  berechtigte Interessen der Anteilsinhaber nicht verletzt werden.  
Der Fonds wird zu einem überwiegenden Teil Aktienwerte, also insbesondere Aktien, 
Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine und Partizipations-
scheine, von Ausstellern erwerben, die Energie bzw. Rohstoffe als einen bedeutenden 
Unternehmensschwerpunkt haben. 



 

Wertpapiere, die von demselben Zone-A-Staat oder die vom Bund oder den Ländern oder den 
internationalen Organisationen öffentlich rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EWR 
Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert wurden, dürfen zu mehr als 35 v.H. 
erworben werden, sofern die Veranlagung des Fondsvermögens zumindest in 6 verschiedenen 
Emissionen erfolgt und die Veranlagung ein und derselben Emission 30 v.H. des 
Fondsvermögens nicht überschreitet. 
Der Erwerb nicht voll eingezahlter Aktien und von Bezugsrechten auf solche ist bis zu 10 v.H. 
des Fondsvermögens gestattet und wird im Sinne des § 20 Abs. 3 Z 11 Investmentfondsgesetz 
ausdrücklich für zulässig erklärt. 
 
§ 16 Börsen und organisierte Märkte 
Die Kapitalanlagegesellschaft darf Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller erwerben, 
wenn sie 
- an der Wertpapierbörse eines EWR-Mitgliedsstaates amtlich notiert werden oder an einem 

anderen anerkannten, geregelten für das Publikum offenen und ordnungsgemäß 
funktionierenden Wertpapiermarkt eines EWR-Mitgliedsstaates gehandelt werden oder 

- sie an einer im Anhang angeführten Börse eines Drittstaates amtlich notiert oder 
- an einem im Anhang angeführten anderen anerkannten, geregelten, für das Publikum 

offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Wertpapiermarkt eines Drittlandes gehandelt 
werden oder, 

- wenn die Emissionsbedingungen die Verpflichtung enthalten, daß die Zulassung zur 
amtlichen Notierung oder zum Handel an einer der vorgenannten Börsen oder zum Handel 
an einem der vorgenannten anderen Märkte beantragt wird und die Zulassung spätestens 
binnen eines Jahres ab Beginn der Ausgabe der Wertpapiere erfolgt. 

 
§ 17 Nicht notierte Wertpapiere und andere verbriefte Rechte  
Insgesamt bis zu 10 v.H. des Wertes des Fondsvermögens dürfen angelegt werden  
- in Wertpapiere gemäß § 15, die nicht die Voraussetzungen des § 16 erfüllen und/oder 
- in anderen verbrieften Rechten, die Wertpapieren gleichzuhalten sind, übertragbar und 

veräußerbar sind und deren Wert jederzeit oder zumindest in den in § 6 vorgesehenen 
Zeitabständen bestimmt werden kann. 

 
§ 18 Anteile von Investmentfonds 
1. Anteile einer Investmentgesellschaft oder Anteile eines anderen Kapitalanlagefonds dürfen 

bis zu 5 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Anteile öffentlich ohne eine 
Begrenzung der Zahl der Anteile angeboten werden und die Anteilsinhaber das Recht zur 
Rückgabe der Anteile haben. 

2. Im Rahmen von Absatz 1 dürfen mit Bewilligung der Finanzmarktaufsicht auch Anteile 
eines anderen Kapitalanlagefonds der Kapitalanlagegesellschaft, bzw. Anteile eines 
Kapitalanlagefonds einer anderen Kapitalanlagegesellschaft oder Anteile einer 
Investmentgesellschaft, mit der die Kapitalanlagegesellschaft durch eine gemeinsame 
Verwaltung, Beherrschung oder wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden 
ist, erworben werden, sofern die Fondsbestimmungen der zu erwerbenden Anteile die 
Spezialisierung auf die Anlage auf einen bestimmten geographischen oder wirtschaftlichen 
Bereich vorsehen und die Kapitalanlagegesellschaft die Absicht des Erwerbs derartiger 
Anteile angekündigt hat. 

 
§ 19 Derivative Produkte 
§ 19 a Wertpapier- und Wertpapierindexoptionsgeschäfte 
Für den Kapitalanlagefonds dürfen folgende Optionsgeschäfte getätigt werden, wenn die 
Optionen an einer im Anhang angeführten Börse zum Börsenterminhandel zugelassen sind und 
die zugrundeliegenden Wertpapiere an einem der im Anhang angeführten organisierten Märkte 
gehandelt werden: 
- der Verkauf von Kaufoptionen auf zum Fondsvermögen gehörende Wertpapiere oder auf 

einen Wertpapierindex, wenn der gesamte Wert der für diese Geschäfte beim Abschluß 
erhaltenen Optionspreise zusammen mit den Optionspreisen für noch laufende Optionen 
der gleichen Art 3 v.H. des Fondsvermögens nicht übersteigt.  



 

Bei der Berechnung dieser Grenze bleiben die Optionspreise verkaufter Kaufoptionen 
soweit und solange außer Ansatz, als sich die Laufzeit gekaufter Optionen für die gleichen 
Wertpapiere oder den gleichen Wertpapierindex und die Laufzeit der verkauften 
Kaufoptionen entsprechen; 

- der Verkauf von Verkaufsoptionen, wenn der gesamte Wert der für diese Geschäfte beim 
Abschluß erhaltenen Optionspreise zusammen mit den Optionspreisen für noch laufende 
Optionen der gleichen Art 3 v.H. des Fondsvermögens nicht übersteigt. Bei der Berechnung 
dieser Grenze bleiben die Optionspreise verkaufter Verkaufsoptionen soweit und solange 
außer Ansatz, als sich die Laufzeit gekaufter Verkaufsoptionen für die gleichen Wertpapiere 
oder den gleichen Wertpapierindex und die Laufzeit der verkauften Verkaufsoptionen 
entsprechen; 

- der Kauf von Kauf- und Verkaufsoptionen, wenn der gesamte Wert der für diese Geschäfte 
beim Abschluß gezahlten Optionspreise zusammen mit den Optionspreisen für noch 
laufende Optionen der gleichen Art 10 v.H. des Fondsvermögens nicht übersteigt. Bei der 
Berechnung dieser Grenze bleiben die Optionspreise gekaufter Optionen soweit und 
solange außer Ansatz, als sich die Laufzeit verkaufter Optionen für die gleichen 
Wertpapiere oder den gleichen Wertpapierindex und die Laufzeit der gekauften Optionen 
entsprechen; 

Sofern gekaufte und verkaufte Kauf- oder Verkaufsoptionen durch entsprechende 
Gegengeschäfte in der gleichen Optionsserie aufgehoben werden (Glattstellungsgeschäft), wird 
das Glattstellungsgeschäft nicht in die oben angeführten Erwerbsgrenzen einbezogen. 
 
§ 19b Devisenkurssicherungsgeschäfte 
Zur Absicherung von Währungsrisiken dürfen für den Kapitalanlagefonds Devisen auf Termin 
verkauft werden. Ein offenes Devisenterminverkaufsgeschäft darf vorzeitig durch ein 
entsprechendes kompensierendes Devisenkaufgeschäft geschlossen werden. 
 
§ 19c Devisenoptionsgeschäfte 
Zur Absicherung von Währungsrisiken dürfen für den Kapitalanlagefonds 
Devisenverkaufsoptionen auf den im Anhang angeführten Märkten gekauft bzw. 
Devisenkaufoptionen verkauft werden, soweit den verkauften bzw. veroptionierten Devisen 
Vermögensgegenstände im gleichen Umfang und in der gleichen Währung gegenüberstehen. 
Im Rahmen der Absicherung von Währungsrisiken ist auch der Verkauf von 
Devisenverkaufsoptionen und der Kauf von Devisenkaufoptionen für das Fondsvermögen 
gestattet. 
Sofern ge- und verkaufte Kauf- oder Verkaufsoptionen durch entsprechende Gegengeschäfte in 
der gleichen Optionsserie aufgehoben werden (Glattstellungsgeschäft), wird das 
Glattstellungsgeschäft nicht in die oben angeführten Grenzen einbezogen. 
 
§ 19d Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck 
Zur Absicherung von Vermögensgegenständen des Fondsvermögens dürfen für den 
Kapitalanlagefonds folgende auf den im Anhang angeführten Börsen gehandelte 
Finanzterminkontrakte verkauft werden: 
- Terminkontrakte auf Wertpapierindices, soweit den Kontrakten Wertpapiere mit den 

gleichen Kurswerten im Fondsvermögen gegenüberstehen. Gegengeschäfte zur Deckung 
dieser Geschäfte sind zulässig; 

- Zinsterminkontrakte, soweit den Kontrakten im Fondsvermögen Vermögensgegenstände 
mit Zinsrisiken in dieser Währung gegenüberstehen. Gegengeschäfte zur Deckung dieser 
Geschäfte sind zulässig; 

- Währungsterminkontrakte, soweit den Kontrakten im Fondsvermögen 
Vermögensgegenstände mit entsprechenden Fremdwährungsrisiken gegenüberstehen; 
Gegengeschäfte zur Deckung dieser Geschäfte sind zulässig. 

 
§ 19e Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck 
Für den Kapitalanlagefonds dürfen auch  Terminkontrakte auf Wertpapierindices, 
Zinsterminkontrakte und Währungsterminkontrakte, die nicht der Absicherung von 
Vermögensgegenständen dienen, abgeschlossen werden, sofern sie an den im Anhang 
angeführten Börsen gehandelt werden und die diesen Finanzterminkontrakten im Zeitpunkt des 
Abschlusses zugrundeliegenden Kontraktwerte zusammen mit den Werten bereits 



 

abgeschlossener Finanzterminkontrakte, die ebenfalls nicht der Absicherung von 
Vermögensgegenständen des Fondsvermögens dienen, 10 v.H. des Fondsvermögens nicht 
übersteigen. 
§ 19f Optionen auf Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck 
Zur Absicherung von Vermögensgegenständen dürfen für den Kapitalanlagefonds 
Verkaufsoptionen auf Finanzterminkontrakte gekauft bzw. Kaufoptionen auf 
Finanzterminkontrakte verkauft werden, soweit diese auf den im Anhang angeführten Märkten 
gehandelt werden und den zugrundeliegenden Finanzterminkontrakten Kursrisiken im 
Fondsvermögen im gleichen Umfang und in gleicher Währung gegenüberstehen. 
Im Rahmen von Absicherungsmaßnahmen sowie zur Begrenzung des Einflusses von 
Wechselkursschwankungen auf das Fondsvermögen dürfen für den Kapitalanlagefonds auch 
Verkaufsoptionen auf Finanzterminkontrakte verkauft, Kaufoptionen auf Finanzterminkontrakte 
gekauft und entsprechende Geschäfte zur Deckung offener Positionen abgeschlossen werden.  
Sofern ge- und verkaufte Kauf- oder Verkaufsoptionen durch entsprechende Gegengeschäfte in 
der gleichen Optionsserie aufgehoben werden (Glattstellungsgeschäft), wird das 
Glattstellungsgeschäft nicht in die oben angeführten Grenzen einbezogen; 
 
§ 19g Optionen auf Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck 
Für den Kapitalanlagefonds dürfen auch Optionen auf Finanzterminkontrakte ge- und verkauft 
werden, die nicht der Absicherung von Vermögensgegenständen dienen, sofern sie an den im 
Anhang angeführten Börsen gehandelt werden und die für diese Geschäfte beim Abschluß 
gezahlten oder erzielten Optionspreise zusammen mit den Optionspreisen für noch laufende 
Optionen auf Finanzterminkontrakte, die nicht der Absicherung von Vermögensgegenständen 
des Fondsvermögens dienen, 5 v.H. des Fondsvermögens nicht übersteigen. 
Soweit verkaufte Kauf- bzw. Verkaufsoptionen und  gekaufte Kauf- bzw. Verkaufsoptionen auf 
den gleichen Finanzterminkontrakt einander in der Laufzeit entsprechen, bleiben die 
Optionspreise der gekauften Optionen bei der Berechnung der oben genannten Grenze außer 
Ansatz. 
Sofern ge- und verkaufte Kauf- oder Verkaufsoptionen durch entsprechende Gegengeschäfte in 
der gleichen Optionsserie aufgehoben werden (Glattstellungsgeschäft), wird das 
Glattstellungsgeschäft nicht in die oben angeführten Erwerbsgrenzen einbezogen. 
 
§ 19 h Außerbörsliche Optionen ( OTC Optionen) 
Die beschriebenen Optionen dürfen auch dann eingesetzt werden, wenn sie nicht an einer 
Börse zum Handel zugelassen sind, sofern sie marktüblich bewertet sind, der Absicherung von 
Vermögensgegenständen des Fondsvermögens dienen, der Vertragspartner der Option ein 
Kreditinstitut (§ 2 Z 20 BWG), ein Finanzinstitut (§ 2 Z 24 BWG) oder eine Wertpapierfirma (§ 2 
Z 31 BWG)  mit Sitz oder Hauptverwaltung in einem Zone A- Staat gemäß §2 Z.18 BWG ist und 
im Zeitpunkt des Abschlusses der Wert (Kontraktwert bzw. Ausübungspreis) aller für Rechnung 
des Fondsvermögens eingesetzten Techniken und Instrumente dieses Vertragspartners 
(Ausstellers) zusammen mit dem Wert der Wertpapiere dieses Ausstellers die Grenzen des  
§ 20 Abs. 3 Z 5 Investmentfondsgesetz nicht überschreitet. 
 
§ 20 Bankguthaben 
Neben den Erträgnissen dürfen bis zu 50 v.H. des Fondsvermögens in auf Euro oder eine 
andere frei konvertierbare Währung lautenden Bankguthaben gehalten werden. Es ist kein 
Mindestbankguthaben zu halten. 
 
§ 21 Geldmarktpapiere 
Die Anlage von Mitteln des Fondsvermögens in Kassenscheinen und anderen 
Geldmarktpapieren ist bis zu 50 v.H. des Fondsvermögens gestattet. 
 
§ 22 Kreditaufnahme 
Die Kapitalanlagegesellschaft darf für Rechnung des Kapitalanlagefonds kurzfristige Kredite bis 
zur Höhe von 10 v.H. des Fondsvermögens aufnehmen. 
 



 

§ 22a Pensionsgeschäfte 
Die Kapitalanlagegesellschaft ist berechtigt, für Rechnung des Kapitalanlagefonds innerhalb der 
Veranlagungsgrenzen des Investmentfondsgesetzes Vermögensgegenstände mit der 
Verpflichtung des Verkäufers, diese Vermögensgegenstände zu einem im vorhinein bestimmten 
Zeitpunkt und zu einem im vorhinein bestimmten Preis zurückzunehmen, für das 
Fondsvermögen zu kaufen. 
 
§ 22b Zinsswaps 
Die Kapitalanlagegesellschaft ist innerhalb der Veranlagungsgrenzen des 
Investmentfondsgesetzes berechtigt, variable Zinsansprüche in festverzinsliche Zinsansprüche 
oder festverzinsliche Zinsansprüche in variable Zinsansprüche zu tauschen, soweit den zu 
leistenden Zinszahlungen gleichartige Zinsansprüche aus Vermögensgegenständen des 
Fondsvermögens gegenüberstehen . 
 
§ 22c Devisenswaps 
Die Kapitalanlagegesellschaft ist berechtigt, Vermögensgegenstände des Fondsvermögens 
gegen Vermögensgegenstände, die auf eine andere Währung lauten, zu tauschen. 
 
§ 22d Wertpapierleihe 
Die Kapitalanlagegesellschaft ist innerhalb der Veranlagungsgrenzen des 
Investmentfondsgesetzes berechtigt, Wertpapiere bis zu 30 v.H. des Fondsvermögens im 
Rahmen eines anerkannten Wertpapierleihsystems an Dritte befristet unter der Bedingung zu 
übereignen, daß der Dritte verpflichtet ist, die übereigneten Wertpapiere nach Ablauf einer im 
vorhinein bestimmten Leihdauer wieder zurückzuübereignen. 
 
§ 23 Ausgabepreis und Rücknahmepreis 
Der Ausgabezuschlag zur Deckung der Ausgabekosten der Gesellschaft beträgt 5 v.H. Für die 
Ermittlung des Ausgabepreises wird der sich ergebende Betrag auf die nächsten 10 Cent 
aufgerundet. Der Rücknahmepreis ergibt sich aus dem Anteilwert abgerundet auf die nächsten 
10 Cent. 
Die Ausgabe der Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt, die Kapitalanlagegesellschaft behält 
sich jedoch vor, die Ausgabe von Anteilsscheinen vorübergehend oder vollständig einzustellen. 
 
§ 24 Rechnungsjahr 
Das Rechnungsjahr des Fonds ist die Zeit vom 1. März bis zum 28./29. Februar des nächsten 
Kalenderjahres. 
 
§ 25 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen 
Die Kapitalanlagegesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis 
zu einer Höhe von 1,8 v.H. des Fondsvermögens, die aufgrund der Monatsendwerte errechnet 
wird. Die Kapitalanlagegesellschaft hat weiters Anspruch auf Ersatz aller durch die Verwaltung 
entstandenen Aufwendungen wie insbesondere Kosten für Pflichtveröffentlichungen, 
Depotgebühren, Prüfungs-, Beratungs- u. Abschlußkosten. 
 
§ 26 Verwendung der Erträgnisse bei Ausschüttungsanteilsscheinen  
Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse sind nach Deckung der Kosten, 
soweit es sich um Zinsen und Dividenden handelt, zur Gänze, soweit es sich um Gewinne aus 
der Veräußerung von Vermögenswerten des Fonds einschließlich von Bezugsrechten handelt, 
nach dem Ermessen der Kapitalanlagegesellschaft an die Inhaber von 
Ausschüttungsanteilsscheinen ab dem folgenden Rechnungsjahr gegebenenfalls gegen 
Einziehung eines Erträgnisscheines auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung 
vorgetragen. 
Zwischenausschüttungen sind möglich. 
 
§ 26a Verwendung der Erträgnisse bei Thesaurierungsanteilsscheinen 
Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten 
werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsfondsanteilsscheinen  ab dem folgenden 
Rechnungsjahr ein gemäß § 13 3. Satz Investmentfondsgesetz ermittelter Betrag auszuzahlen, 



 

der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des 
Anteilsscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist. 
§ 27 Abwicklung 
Vom Nettoabwicklungserlös erhält die Depotbank eine Vergütung von 0,5 v.H. 
 
 
 
Anhang zu § 16 der Fondsbestimmungen 
 
Liste der Börsen mit Amtlichem Handel und von organisierten Märkten 
 
1. Börsen mit amtlichem Handel und organisierten Märkten in Österreich und in den Mitgliedstaaten der 
 Europäischen Gemeinschaft 
1.1 Belgien Brüssel 
1.2 Dänemark Kopenhagen 
1.3 Deutschland Berlin, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, 
  Hannover, München, Stuttgart 
1.4 Finnland Helsinki 
1.5 Frankreich Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Paris 
1.6 Griechenland Athen 
1.7 Großbritannien London 
1.8 Irland Dublin 
1.9 Italien Mailand, Genua, Rom, Turin, Bologna, Venedig, Triest, 
  Florenz, Neapel, Palermo 
1.10 Luxemburg Luxemburg 
1.11 Niederlande Amsterdam 
1.12 Österreich Wien 
1.13 Portugal Lissabon 
1.14 Spanien Barcelona, Madrid, Mercado Continuo 
1.15 Schweden Stockholm 
 
2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft 
2.1  Kroatien Zagreb 
2.2  Norwegen Oslo 
2.3 Polen Warschau 
2.4 Schweiz Zürich, Genf, Basel 
2.5 Slovakische Republik Bratislava 
2.6 Slowenien Laibach (Ljubljana) 
2.7 Tschechische Republik Prag 
2.8 Türkei Istanbul (betr. Stock Market nur „National Market) 
2.9 Ungarn Budapest 
 
3. Börsen in außereuropäischen Ländern 
3.1 Australien Sydney, Hobart, Melbourne, Perth 
3.2 Argentinien Buenos Aires 
3.3 Brasilien Rio de Janeiro, Sao Paulo 
3.4 Chile Santiago 
3.5 Hongkong Hongkong Stock Exchange 
3.6 Indien Bombay 
3.7 Indonesien Jakarta 
3.8 Israel Tel Aviv 
3.9 Japan Tokyo, Osaka, Nagoya, Kyoto, Fukuoka, Niigata, 
  Sapporo, Hiroshima 
3.10 Kanada Toronto, Vancouver, Montreal 
3.11 Korea Seoul 
3.12 Malaysia Kuala Lumpur 
3.13 Mexiko Mexiko City 
3.14 Neuseeland Wellington, Christchurch/Invercargill, Auckland 
3.15 Philippinen Manila 
3.16 Singapur Singapur Stock Exchange 
3.17 Südafrika Johannesburg 
3.18 Taiwan Taipei 
3.19 Thailand Bangkok 
3.20 USA New York, American Stock Exchange (AMEX), 
  New York Stock Exchange (NYSE), Los Angeles/ 



 

  Pacific Stock Exchange, San Francisco/Pacific Stock  
  Exchange, Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati  
3.21 Venezuela Caracas 
4. Organisierte Märkte in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft 
4.1 Japan Over the Counter Market 
4.2 Kanada Over the Counter Market 
4.3 Korea Over the Counter Market 
4.4 Schweiz Vorbörse Zürich, Vorbörse Genf, Börse Bern,  
  Over the Counter Market der Mitglieder der International 
  Securities Market Association (ISMA), Zürich 
4.5 USA Over the Counter Market im NASDAQ-System 
  Over-the-Counter-Market für Agency Mortgage- 
  Backed Securities 
 
5. Börsen mit Futures und Options Märkten 
5.1 Argentinien Bolsa de Comercio de Buenos Aires 
5.2 Australien Australian Options Market, Sydney Futures Exchange 
  Limited 
5.3 Österreich Wiener Börse AG 
5.4 Belgien Belgian Futures and Options Exchange 
5.5 Brasilien Bolsa Brasiliera de Futuros, Bolsa de Mercadorias  
  & Futuros, Rio de Janeiro Stock Exchange,  
  Sao Paulo Stock Exchange 
5.6 Kanada Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange 
5.7 Dänemark FUTOP 
5.8 Irland Irish Futures & Options Exchange 
5.9 Finnland Finnish Options Market 
5.10 Frankreich MONEP (Marché des Options Negociables de Paris),  
  MATIF SA 
5.11 Deutschland DTB Deutsche Terminbörse 
5.12 Hongkong Hong Kong Futures Exchange Ltd. 
5.13 Italien Mercato Italiano Futures, Italian Derivative Market 
5.14 Japan Osaka Securities Exchange, Tokyo International 
  Financial Futures Exchange, Tokyo Stock Exchange 
5.15 Niederlande European Options Exchange 
5.16 Neuseeland New Zealand Futures & Options Exchange 
5.17 Norwegen Oslo Stock Exchange 
5.18 Philippinen Manila International Futures Exchange 
5.19 Singapur Singapore International Monetary Exchange 
5.20 Slowakische Republik RM-System Slovakia und Bratislava Options Exchange- 
  BOB 
5.21 Südafrika Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African 
  Futures Exchange (SAFEX) 
5.22 Spanien Meff Renta Fija, Meff Renta Vaiable, Mercado de 
  Futuros Financieros (MEFF) 
5.23 Schweden OM Stockholm AB 
5.24 Schweiz Swiss Options & Financial Futures Exchange 
5.25 Großbritannien London International Financial Futures and Options 
  Exchange (LIFFE), OM London 
5.26 USA American Stock Exchange, Chicago Board Options 
  Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile 
  Exchange, Comex, FINEX, Mid America Commodity  
  Exchange, New York Futures Exchange, Pacific Stock  
  Exchange, Philadelphia Stock Exchange, New York  
  Stock Exchange 
 


